Merkblatt Baurecht

Allgemeines

· Das unselbständige Baurecht (USR) ist eine persönliche Dienstbarkeit und kann von jedermann (ohne Notar und Geometer) erstellt werden. Im Gegensatz zum selbständigen, dauernden Baurecht (SDR) kann dieses nicht ohne Einwilligung des Eigentümers belehnt und/oder übertragen werden. Die Kosten für ein unselbständiges Baurecht belaufen sich etwa auf Fr. 100.- bis 600.- (inkl. ca. Fr. 80.- Grundbuchkosten). Für ein SDR müssten (inkl. Notar und Geometer) etwa Fr. 2500.- bis 4000.- aufgewendet werden. Bund und Kanton können für beide Rechtsformen Beiträge gewähren. 

· Der Mustervertrag „Güllengrube“ ist für eine Dienstbarkeit zwischen Eigentümer und Pächter vorgesehen. Unter Nachbarn ohne Pachtverhältnis oder in einer Betriebsgemeinschaft können Abschnitte aus dem Mustervertrag „Gemeinschaftsstall“ in diesen Vertrag kopiert werden. (Je nach Situation auch umgekehrt)

· Besondere Wünsche des Eigentümers könnte man unter Punkt 8 bzw. 9 niederschreiben. Es ist jedoch sinnvoll, weitere Vereinbarungen in Nebenverträgen zum Dienstbarkeitsvertrag zu erstellen.  (z.B. als Protokoll über..., Vereinbarung vom... betreffend Baurecht) Diese werden nicht ins Grundbuch eingetragen und können laufend angepasst werden. 

· In den meisten Fällen wird der Baurechtvertrag während der Vertragsdauer geändert oder vorzeitig aufgelöst. (z.B. Namensänderung des Baurechtnehmers, Übertrag auf Nachfolger usw.) Deshalb ist dem vorzeitigen Heimfall die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Zu den wichtigsten Punkten im Mustervertrag...

2.4  Entschädigung des Baurechts

Im Pachtbetrieb sollte das Baurecht entschädigungslos gewährt werden, weil die überbaute Fläche bereits im Pachtzins inbegriffen ist und jede Investition durch den Pächter die Liegenschaft aufwertet oder zur Werterhaltung beiträgt.

a) Einmalentschädigung

· Der höchst zulässige Preis für Land ausserhalb der Bauzone darf nicht überschritten werden. Preisvorschlag: Fr. 3.- bis Fr. 7.- pro m2, je nach Zone und Region.

· Wenn die Entschädigung eine gewisse Summe übersteigt, löst sie eine Liegenschaftsgewinnsteuer aus. (siehe kantonales Steuerrecht)

b) jährliche Entschädigung

· Sie entspricht dem Zins für die Einmalentschädigung und ist vom Eigentümer als Liegenschaftsertrag zu versteuern.

3. Die Vertragsdauer

Die Dauer sollte mindestens 20 Jahre, i.d.R. jedoch nicht länger als die Restdauer bis zum Rentenalter sein. Im Zweifelsfall nehmen sie die im Mustervertrag vorgesehene Vertragsdauer von 20 Jahre für Güllengruben und 30 Jahre für Ökonomiegebäude. Wenn es nicht von der Behörde wegen Strukturverbesserungsbeiträgen  verlangt wird müssen Pachtvertrag und Baurechtvertrag nicht die gleiche Vertragsdauer haben. Gemäss Strukturverbesserungsverordnung Art. 9 können Pächter Investitionskredite erhalten, wenn mindestens ein 20 jähriges Baurecht errichtet wird und ein Pachtvertrag mit gleicher Dauer abgeschlossen wird.  Bei Pacht von  Betrieben welche nicht im Eigentum  einer natürlichen Person sind, beträgt die Vertragsdauer 50 Jahre. (Art. 9, abs. 2  SVV vom 12.1.2001)

4. Der Heimfall

Entsprechend der Vertragsdauer ist der Heimfall bzw. der vorzeitige Heimfall zu regeln. Modellrechnungen mit unterschiedlicher Vertragsdauer und vorzeitiger Auflösung helfen den Beteiligten, sich über die Konsequenzen ihrer Wahl (Dauer/Abschreibung) zu informieren. Der Mustervertrag geht von der kürzesten, vertretbaren Vertragsdauer aus. Die Nutzungsdauer variiert je nach Bausystem und –qualität für Güllengruben zwischen 20 und 40 Jahren und für ein Ökonomiegebäude zwischen 30 und 50 Jahre.

6.  Finanzierung

Wenn der Bauherr die Restkosten mit eigenen Mitteln, Beiträgen, Investitionskredit usw. selbst finanziert, kann Punkt 6.2 und 1.6 (zweiter Satz) im Mustervertrag gestrichen werden.

Es ist für den Bauherr billiger die ungedeckte Restschuld mit einer Hypothek abzulösen, statt den Kontokorrent zu strapazieren oder gar einen Blankokredit aufzunehmen. Die Grundpfandverschreibung (Errichten einer Hypothek) ist für den Eigentümer kein Nachteil, wenn die Rückzahlung der Schuld mindestens den unter Punkt 4.2 angegebenen Amortisationssätzen entspricht. Am Ende der Vertragsdauer kann der Eigentümer über den Grundpfandtitel verfügen.

7. Nutzungs- und Verwaltungsordnung    (Mustervertrag Gemeinschaftsstall)
Im Baurechtvertrag sind nur die wichtigsten Regeln festgehalten. Je nach Bedarf ist eine zusätzliche „Hausordnung“ sinnvoll. 

Grundsätzlich sollte ein Hauptvertrag (Pachtvertrag, Gesellschaftsvertrag) und mehrere Nebenverträge (Dienstbarkeitsvertrag, Betriebsorganisation, Nutzungs- und Verwaltungsordnung, etc.) gemacht werden. Die einzelnen Vereinbarungen und Verträge sind leichter anzupassen.

8.     Zusätzliche Abmachungen   (Mustervertrag Güllengrube, Maschineneinstellraum)
Vielleicht ergibt sich einmal die Gelegenheit einem Berufskollegen aus der Klemme zu helfen und ihm einige Plätze, m2 oder m3 zu vermieten. Weil das Baurecht persönlich ist, muss der Eigentümer informiert werden. Mit Punkt 8.2 holen sie sich frühzeitig eine Bewilligung ein.  Ähnliche Überlegungen könnten auch zum Gemeinschaftsstall gemacht werden, wenn sich Betriebsgrösse, Kontingent usw. unter den Partnern verschieben.

Praktisches Vorgehen
· Der Baurechtvertrag entsteht i.d.R. in mehreren Schritten:

1. Mustervertrag 

In der Planungsphase: Grundsätzliche Bewilligung des Eigentümers zum Bau einholen. (gemäss Mustervertrag Punkte 1 bis 8 bzw. 9)

2. Anhang 

Vor der Realisierung: Definitive Grösse und Lage der Bauten (gemäss Baupublikation) in Anhang zum Baurechtvertrag übertragen und den Dienstbarkeitsvertrag im Grundbuch anmelden.

3. Bauabrechnung

Nach Realisierung:  Wert der Investition vor Abschreibung  festlegen (Mustervertrag Punkt 4.2)

· Bevor der Baurechtvertrag zur Eintragung ins Grundbuch angemeldet wird, sollte er vom  Grundbuchverwalter auf seine Richtigkeit geprüft werden. (zur „Vorprüfung“ anmelden).

· Der definitive Baurechtvertrag mit Anhang muss vom Eigentümer und vom Baurechtnehmer auf dem Grundbuchamt eigenhändig unterschrieben und durch einen Ausweis (ID; Fahrausweis) beglaubigt werden. Wenn er Grundbuchverwalter die Beteiligten persönlich kennt, kann er auf den Ausweis verzichten. Die Beglaubigung der Unterschriften kann sonst nur durch einen Notar gemacht werden.

Viel Erfolg
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